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Ueber Revisionen und Unterhalt elektrischer Hausinstallationen

Von W. Miiri, St. Gallen

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des Elektrizitiits-
gesetzes von 1902, der Starkstromverordnung von 1933 und
der Hausinstallationsvorschriften des SEV wird auf Grund
der Erfahrungen des Autors iiber Sinn, Zweck und Durch-
fithrung der Hausinstallationskontrolle der Elekirizititswerke
berichtei, Verschiedene Anregungen, die die Hausinstallations-
kontrolle erfolgreich gestalten konnen, werden gegeben.

621.315.37

L’auteur qui a une grande expérience dans ce domaine,
expose quel est le but du contréle des installations intérieu-
res des entreprises électriques et comment se pratique ce
controle, conformément aux dispositions de la Loi sur les
installations électriques de 1902, de I'Ordonnance sur les ins-
tallations a fort courant de 1933 et des Prescriptions de I’ASE
sur les installations intérieures. Il propose diverses sugges-
tions en vue de rendre toujours plus efficace le controle des
installations intérieures.

1. Einleitung

Dieser Aufsatz befasst sich hauptsiachlich mit der
praktischen Durchfithrung der Kontrolle elektri-
scher Hausinstallationen. Es geschieht dies auf
Grund der Erfahrungen, die der Verfasser bei den
St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken sammeln
konnte. Die niedergelegten Meinungen entsprechen
der personlichen Ansicht des Verfassers.

Erstens soll der Aufsatz den Kontrollorganen
einen Fingerzeig dariiber geben, wie eine Kontrolle
systematisch durchgefiithrt wird und wie die Ergeb-
nisse ausgewertet werden konnen.

Zweitens, und das ist der Hauptzweck, sollen
weitere Kreise zur Diskussion angeregt werden.
Nur auf diese Art diirfte es dem einzelnen
moglich sein, andere, ihm unbekannte Gedanken-
ginge kennen zu lernen und damit fir die Kon-
trolle noch bessere Losungen zu finden.

Denn trotz des Vorhandenseins einheitlicher Vor- |

schriften und zum grossen Teil einheitlicher Vor-
bildung und Praxis steht das eine sicher fest: So
viele Kontrolleure, so viele Ansichten in Grenzfil-
len und bei der gesamten Organisierung der Kon-
trolle. Gerade das Bulletin des SEV sollte der Ort
des produktiven Gedankenaustausches der in der
Praxis stehenden Kontrolleure werden.

2. Grundlagen

Im Bestreben, die Erzeugung, Verteilung und
Anwendung der elektrischen Energie in geregelten
Bahnen zu halten, erliess der Bundesrat das Bun-
desgesetz  betreffend die elektrischen Schwach-
und Starksiromanlagen (Elektrizititsgesetz) vom
24. Juni 1902. Dessen Art. 1 enthélt die Bestimmung,
dass die Erstellung und der Betrieb der Schwach-
und Starkstromanlagen der Oberaufsicht des Bun-
des unterstellt werden und dass fiir dieselben die
vom Bundesrate erlassenen Vorschriften massgebend
sind. Art.3 besagt, dass der Bundesrat die erfor-
derlichen Vorschriften aufstellen wird zur Vermei-
dung derjenigen Gefahren und Schiddigungen, wel-
che aus dem Bestande der Starkstromanlagen iiber-
haupt und aus deren Zusammentreffen mit
Schwachstromanlagen entstehen. Zuerst erliess der
Bundesrat die Starkstromvorschriften von 1908;
daraus entwickelte sich die Verordnung iiber die
Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von
elektrischen Starkstromanlagen vom 7. Juli 1933.

Die wesentlichsten Punkte des Abschnittes VII
(Hausinstallationen) sind !):

Art. 118. Als Hausinstallationen sind zu betrachten:

«a) Alle Niederspannungs-Starkstromanlagen in Haupt- und
Nebengebduden aller Art und in dazugehorigen Ridumen.

b) Niederspannungs-Einzelanlagen mit Stromerzeugung auf
eigenem Grund und Boden, die nicht zufolge der Niihe ande-
rer elektrischer Anlagen Betriebsstorungen und Gefihrdun-
gen veranlassen konnen.

¢) Ortsverdnderliche und provisorische Anlagen, die an
Anlagen gemiss lit.a) und b) angeschlossen werden.

Den Hausinstallationen gleichzustellen sind auch an Nie-
derspannungsnetze angeschlossene Stromverbrauchsanlagen im
Freien, in landwirtschaftlichen Betrieben, auf Bau- und Werk-
plitzen, in Bergwerken, Schaubuden und dergleichen.»

Art. 119 sagt, dass in besonderen Anwendungsfillen (Ront-
gen- und Neonanlagen) in Hausinstallationen auch Hoch-
spannungen verwendet werden diirfen, wenn dabei gewisse
Vorsichtsmassnahmen beobachtet werden.

Art. 120 bestimmt, dass die Hausinstallationen durch fach-
kundiges Personal nach den anerkannten Regeln der Technik
so zu erstellen sind, dass sie weder fiir Personen noch Sachen
Gefahr bieten.

Als anerkannte Regeln der Technik gelten die jeweilen in
Kraft stehenden, vom Schweiz. Elektrotechnischen Verein er-
lassenen Hausinstallationsvorschriften (HIV ).

Art. 121. «Die Besitzer von Hausinstallationen haben diese
dauernd in gutem und gefahrlosem Zustande zu erhalten und
fiir die ungesiumte Beseitigung wahrgenommener Mingel an
Apparaten oder Anlageteilen zu sorgen.

Die Vorschriften des Art.120 sind auch auf Instandstel-
lungsarbeiten entsprechend anzuwenden.»

Art. 122. «Alle Hausinstallationen sind periodisch auf ihre
Uebereinstimmung mit den Vorschriften der Art. 119—121 zu
kontrollieren. Der Betriebsinhaber der elektrischen Anlage,
an welche die Hausinstallation zum Strombezuge angeschlos-
sen ist, hat sich beim Starkstrominspektorat iiber die Aus-
iibung einer solchen periodischen Kontrolle auszuweisen.
Die Kontrolle ist durch fachkundiges Personal auszufiihren.
Die Oberaufsicht iiber die Ausfithrung der Kontrolle stelit
dem Starkstrominspektorat zu.»

Art. 123. «Bei Streitigkeiten dariiber, ob eine Hausinstalla-
tion den Vorschriften entspreche, kann der Entscheid des
Starkstrominspektorates angerufen werden.»

Als weitere wesentliche Grundlage fiir die Kon-
trolle ist § 305 der HIV zu nennen:

«Die Linge der Zeitriume, innert welchen die Revisionen
der Hausinstallationen zu wiederholen sind, ist den mecha-
nischen und sonstigen zerstorenden Einwirkungen, denen die
Anlagen in den Gebiuden verschiedener Art ausgesetzt sind,
und den Gefahren, die durch Mingel an den Installationen
verursacht werden kénnen, anzupassen.

Die Zeitabschnitte sind im allgemeinen wie folgt zu be-
messen :

1. fiir Installationen in Wohn-, Haushaltungs- und #hnli-
chen Gebiduden hochstens 12 Jahre,

2. fiir Stallungen, Scheunen u. dgl. sowie fiir nicht feuer-
gefihrliche Arbeitssiille, Werkstitten, Lagerrdume u. dgl. hoch-
stens 6 Jahre,

3. fiir feuergefihrliche Arbeitssiille, Werkstitten und Lager-
riume, Nebenrdume von Theatern oder Kinematographenthea-
tern, Versammlungsriume, Warenhéuser, Aufzugsanlagen u.
dgl. ungefihr 1...3 Jahre,

1) Vgl. Bull. SEV 1944, Nr. 19, S.548.
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4. fir stark feuergefihrliche und explosionsgefihrliche
Réume, Theater, Kinematographentheater u. dgl., im Einver-
nehmen mit der értlichen Feuerpolizei, ungefihr alle Jahre.»

Anhand dieser Artikel konnen die sich beim
Kontrollverfahren ergebenden Méglichkeiten be-
urteilt werden.

3. Durchfiihrung

Gemiss Art. 122 ist die Kontrolle durch fach-
kundiges Personal auszufiihren. Bei dieser Arbeit
zeigt es sich immer wieder, dass der Kontrolleur
u. a. ither eine umfassende Installationspraxis ver-
fligen muss. Das Wissen um den Aufbau und die
Betriebsweise einer Anlage, gute Material- und
Apparatekenntnis und Verstindnis fiir bauliche
Fragen sind dusserst wichtig. Eine Installation kann
oftmals nicht genau nach irgendeinem Paragraphen
der HIV beurteilt werden, hier haben Gefiihl, Rou-
tine und sachliches Abwigen einzusetzen. Objek-
tivitdt ist als selbstverstindlich zu betrachten, des-
gleichen natiirlich die genaue Kenntnis der ein-
schlidgigen Vorschriften.

Die Verteilwerke sollten Wert darauf legen,
systematisch einen tiichtigen Stab von Kontroll-
beamten heranzubilden. Dadurch schiitzt das Werk
in erster Linie sich selbst; in zweiter Linie hat
das Starkstrominspektorat, das als Oberaufsicht
iiber die Kontrolle der Werke wirkt, eine grossere
Gewihr fiir tadellose Durchfithrung und damit
bei der jeweiligen Ueberpriifung weniger Arbeit.
Hier eine Anregung: Wire es nicht moglich, von
Zeit zu Zeit das Kontrollpersonal der Werke durch
Inspektoren des Starkstrominspektorates in Instruk-
tionskursen auf die hauptsdchlichsten Aufgaben
aufmerksam zu machen, speziell in der jetzigen
Zeit der vielen durch den Krieg bedingten Aende-
rungen? Eine Zusammenkunft, regional gedacht,
kionnte ca. alle /2 Jahre stattfinden und es ist an-
zunehmen, dass der anschliessende Gedankenaus-
tausch und die Diskussion iiber vorliegende Spezial-
falle nur fruchtbar sein konnten. Der dadurch be-
dingte Zeitaufwand wiirde sich lohnen.

Bei der Anmeldung beim Hausbesiizer diirfte es
sich empfehlen, sich durch Vorweisen einer vom
Werk ausgestellten Karte zu legitimieren. Dieser
soll zu entnehmen sein, dass der Inhaber zur Aus-
tibung einer Kontrolle ermiéchtigt ist. Wenn es sich
um die Kontrolle eines grésseren Objektes handelt,
einer Fabrik oder eines Geschiiftshauses usw., ist
telephonische Voranmeldung vom Biiro aus sehr
niitzlich, auch bei Grosswohnhiusern, um die Mie-
ter zu einer bestimmten Zeit treffen zu konnen.
Speziell bei Isolationsmessungen, bei denen etwa
vorhandene Nulleiteriiberbriickungen abgetrennt

werden miissen, ist es sehr,unangenehm, auf ver-’

schlossene Wohnungen zu stossen. Auch die Zu-
stellung einer schriftlichen Anmeldung an den
Hausbesitzer hat sich hier als giinstig erwiesen.

Die Kontrolle beginnt zweckmissic mit der
Durchfithrung der Isolationsmessung. Die Leiter
werden beim Hauptsicherungselement einzeln ge-
geneinander und gegen Erde gepriift. Dies hat sehr
sorgfiltigc zu geschehen, indem sehr oft die ver-
meintliche Ursache eines nicht geniigenden Isola-

tionswiderstandes im Vorhandensein von genullten
Verbrauchern liegt. Das gleiche falsche Messergeb-
nis zeigen eingeschaltete Verbraucher oder iiber
Relaisspulen fithrende Steuerleitungen (Zihler).
Hier ist auch der Hinweis angebracht, dass das Wet-
ter im Zeitpunkt der Messung insofern eine Rolle
spielt, als Isolationswiderstinde bei nassem und
trockenem Wetter, im Winter und Sommer, oft in
sehr grossen Grenzen variieren. Wenn sich der ge-
messene Wert an der Grenze des in den HIV vor-
geschriebenen Wertes bewegt, muss der Kontrol-
leur, gestiitzt auf seine Erfahrung, entscheiden, ob
der Wert den Vorschriften entspricht oder nicht.

Eine rein zahlenmissige Beurteilung ist in einem
solchen Falle falsch.

Bei der Detailkontrolle ist ungefihr so vorzu-
gehen:

a) Oeffnen der Verbindungsdosen, allerminde-
stens aber stichprobeweise, denn es konnten sich
Klemmschrauben gelost haben. Zudem ist dies auch
eine Stelle, von welcher ungemessene Energie be-
zogen werden konnte. Routinierte Stromdiebe und
Plombenknacker (es gibt da ausgekochte Spezia-
listen) finden hier ein lohnendes Titigkeitsgebiet
bei Anschluss von Drihten, die direkt durch die
Mauer kommend festgeklemmt werden.

b) Kontrolle der Steig- und Verteilleitungen auf
threm ganzen Verlauf auf den mechanischen Zu-
stand und auf ihren Abstand von Schwachstrom-
leitungen.

¢) Untersuchung der Schmelzsicherungen. Fest-
stellen, ob Passringe oder Pallschrauben vorhan-
den und ob keine defekten Porzellanteile die Beriih-
rung von spannungsfithrenden Teilen méglich ma-
chen. Kontrolle, ob die Klemmschrauben alle fest-
gezogen sind und Kontrolle, ob die abgehenden
Leitungen alle tiber den Zihler gehen. Kontrolle,
ob der Schmelzeinsatz nicht vorschriftswidrig iiber-
briickt ist. Dies ist leider sehr oft der Fall; von der
plumpsten bis zur raffiniertesten Ausfithrung von
Ueberbriickungen sind sehr viele Varianten anzu-
treffen. Hier stellt sich auch die Frage, wie diesen
in so hohem Masse sachgefihrlichen Manipulationen
am wirksamsten zu begegnen ist. Fest steht, dass
das Publikum trotz stindiger Aufklirung das «Flik-
ken» von Sicherungen leider nicht unterlassen kann.
Dies geschieht meistens aus Bequemlichkeit; man
nimmt sich einfach nicht die Miihe, ein paar Re-
servesicherungen anzuschaffen. Wenn dann plotz-
lich das Licht aussetzt, hat man keinen Ersatz zur
Hand, die Installationsgeschifte sind geschlossen
und man greift zum Stanniol oder Draht, wobei
dann diese Art von Sicherung in der Regel aus
Nachlissigkeit nicht mehr gegen eine korrekte aus-
gewechselt wird. Zudem ist es ja ein so erhebendes
Gefiihl, den Vorschriften ein Schnippchen geschla-
gen und seine eigenen «Fachkenntnissey unter Be-
weis gestellt zu haben.

Eine hin und wieder praktizierte, wenn auch nicht
ungefihrliche und deshalb nicht immer empfehlens-
werte Methode zur Bestrafung der Siunder ist die,
dass der Kontrolleur die reparierte Patrone ganz ein-
fach als gefdhrdendes Objekt in seine Tasche steckt
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und den Besitzer der Anlage darauf aufmerksam
macht, dass ein neuer, vorschriftsgemisser Schmelz-
einsatz einzusetzen sei. Dies ist vielleicht eine etwas
drakonische Massnahme, die vielleicht sogar zu
Unfillen fiithren kann, beispielsweise wenn die Be-
leuchtung dadurch ausgeschaltet wird. Es ist bei
solchem Vorgehen auch deshalb Vorsicht walten zu
lassen, weil das Werk nicht befugt ist, dem Abon-
nenten einen ihm gehérenden Gegenstand zu ent-
ziehen. Das Vorgehen kann dadurch etwas verein-
facht werden, dass das zur Ueberbriickung dienende
Metallstiick von der Patrone entfernt und diese
leer eingesetzt wird. Auf alle Fille soll so oft als
moglich in der Tagespresse, in Rundschreiben an die
Abonnenten und auf den Rechnungsformularen
der Werke auf diesen Uebelstand hingewiesen wer-
den. Es diirfte sich auch empfehlen, als Beilage zu
Kontrollberichten iiber vorschriftswidrige Ueber-
briickung von Sicherungen das im Verlage der
«Elektrowirtschaft» erscheinende Biichlein «10
Gebote iiber die Instandhaltung elektrischer Haus-
installationen» beizulegen. Einen ebenso guten
Dienst erfiillen die «Verkehrsregeln fiir den Strom-
beniitzer», an deren Gestaltung auch das Starkstrom-
inspektorat mitgearbeitet hat.

d) Schalter und Steckdosen sind auf ihren Zu-
stand zu kontrollieren. Alte, wacklige Schalter sind
starke Radiostorer; ausgeleierte Steckdosen gehéren
in die ndmliche Kategorie. Der Kontrolleur hat sich
auch zu iiberzeugen, ob fiir spezielle Tarife
(Wirme, Kraftanzapfung) und verschiedene Span-
nungen die richtige Steckdose vorhanden ist und
ob die an die Apparatezuleitungen montierten Stek-
ker diesen entsprechen. Diese Kontrolle ist sehr
wesentlich fiir die Feststellung von unrechtmais-
sigem Energiebezug.

e) Apparate und Lampen. Auch diese sind genau
zu kontrollieren auf vorschriftsméssigen Zustand.
Es finden sich sehr oft ausgerissene Apparate-
schniire, nicht genullte Apparate (in genullten Net-
zen), Moglichkeit der Berithrung spannungsfiihren-
der Teile. Falls die Kontrolle vor einer Einfithrung
der Normalspannung vorgenommen wird, ist auf
Uebereinstimmung der Apparatespannungen mit
den entsprechenden Vorschriften iiber Umschalt-
barkeit zu achten. Fiir diesen Fall kann auch gleich-
zeitig das Verzeichnis der fiir die Aenderung in
Frage kommenden Energieverbraucher aufgenom-
men werden. Dies hat den grossen Vorteil, dass der
Abonnent nicht iiber Gebiihr mit Besuchen belastet
wird.

Eine oft diskutierte Frage ist die, ob die Kon-
trolle in Begleitung des Haus- oder Anlagenbesit-
zers vorgenommen werden soll oder nicht und wenn
ja, ob diesem iiber den Befund gleichzeitig Mittei-
lung gemacht werden soll. Der Vorteil der Beglei-
tung liegt darin, dass man den Abonnenten gleich
sachlich aufkldren kann iiber das wie und wo der
Mingel. Der Nachteil ist der, dass dadurch die
Maoéglichkeit zu Einwénden und zu Kriteleien ge-
geben ist. Die Nichtbegleitung diirfte richtiger sein,
da der Kontrolleur dann unbeeinflusst seine Kon-
trolle vornehmen und einen von keinem unsach-

lichen Argument beeindruckten Kontrollbericht ab-
geben kann.

4. Auswertung der Kontrollberichte

Der Bearbeiter der von den Kontrolleuren ein-
gehenden Berichte hat diese auf folgende Gesichts-
punkte hin zu untersuchen:

a) Wurden die Mingel tatsichlich den Vor-
schriften entsprechend geriigt? (Dies ist speziell
heute beim Vorhandensein der ziemlich umfang-
reichen kriegsbedingten Vorschriften wesentlich).
Beim Vorhandensein von extremen Fillen hat er
diese mit dem Kontrolleur durchzusprechen. Fiir
spiter vorkommende gleiche Fille ist ein bestimm-
tes, immer gleichbleibendes Vorgehen festzulegen.
Das gleiche gilt fiir die Registrierung und Weiter-
leitung der beim Starkstrominspektorat eingeholten
Gutachten iiber Spezialfille.

b) Entspricht die kontrollierte Anlage den Werk-
vorschriften? Das Vorgehen diirfte sich #hnlich
dem unter lit. a) dargelegten gestalten.

c) Feststellen, ob Uebereinstimmung mit den
Tarifvorschriften des Werkes besteht.

d) Vervollstindigung des Abonnentenstamm-
blattes anhand der aufgenommenen Apparatenliste
zur Bestimmung des Anschlusswertes. Bei Einfiih-
rung der Normalspannung Feststellung von Appa-
raten, die dem Werk beim Kauf nicht angemeldet
wurden und deshalb unter Umstinden nicht ge-
andert werden.

e) Redaktion des definitiven Berichtes an den
Abonnenten. Bestimmung des Termins zur Be-
hebung der Mingel. (Bei Vorhandensein von Iso-
lationsfehlern, Moglichkeit der Beriithrung span-
nungfiithrender Teile und Vergehen gegen Tarif-
vorschriften sehr kurze Frist, bis 1 Woche, wenn
diese Mingel nicht vorliegen, 1 bis 2 Monate).

f) Es diirfte auch wichtig sein, dem Abonnen-
ten auf vorgedruckter Karte mitzuteilen, dass die
Installation in Ordnung sei. Erstens ist der Abon-
nent dadurch iiber das Resultat der Kontrolle unter-
richtet, zweitens hat das Werk einen Beleg iiber das
Resultat der Kontrolle.

g) Eintragen der durchgefiihrten Kontrolle in
die Kontrollkartothek. :

§ 307 der HIV, Abs. 2, besagt folgendes: Ueber alle Revi-
sionen sollen schriftliche Aufzeichnungen so gefithrt und
aufbewahrt werden, dass sie jederzeit als Ausweis iiber die
durchgefiihrte Kontrolle gegeniiber dem Starkstrominspektorat
dienen kénnen.

Eine solche Kartothek kann nach verschiedenen
Gesichtspunkten gefithrt werden; diese richten sich
nach Art und Grosse des Werkes und sollen kurz
beschrieben werden.

1. Auffithren der Liegenschaften in einem Buche, geordnet
nach Kategorien gemiiss dem unter «Grundlage» aufgefiihr-
ten § 305 der HIV, d. h. so, dass alle in einem bestimmten
Zeitpunkt zu kontrollierenden Liegenschaften zusammen auf-
gefithrt sind. Auf diese Art entsteht ein Verzeichnis von 4
Gruppen von Anlagen fiir die Kontrolle in verschiedenen
Zeitriumen. In den zugehérigen Rubriken wird jeweils das
Datum der Kontrolle eingetragen, so dass eine gute Ueber-
sicht gewiihrleistet ist. Die Abonnenten werden fortlaufend
numeriert und die Kontrollberichte selbst in Mippchen mit
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der jeweiligen Nummer abgelegt. Das Ablegen kann natiirlich
auch nach dem Alphabet geordnet geschehen.

Der Nachteil diirfte darin zu finden sein, dass das Ver-
zeichnis selbst durch stindiges Nachschlagen in kurzer Zeit
unansehnlich wird.

2. Anlegen einer Kartothek. Fiir jede Liegenschaft wird
eine Karte ausgefertigt. In diese wird das Datum der vor-
genommenen Kontrolle eingetragen, eventuell mit kurzen An-
gaben iiber Zustand und Art der Riume. Diese Karten wer-
den mit Reitern oder Einschnitten versehen, die das Datum
(Jahreszahl) der nachsten Kontrolle bezeichnen. Bei jeder
Kontrolle sind die Reiter entsprechend der Kontrollklasse
(§ 305) zu verschieben. Die Registrierung der Kontrollbe-
richte selbst geschieht wie unter 1. angegeben.

3. Die Originalkontrollberichte werden nach Liegenschaf-
ten (Alphabet) geordnet eingereiht. Auf dem entsprechenden
Sammelmippchen sind die Kontrolltermine eingetragen, in
einer weitern Rubrik der Termin, an welchem eine neuliche
Kontrolle nétig ist. Diese Registrierung diirfte hauptsédchlich
fiir grossere Werke in Frage kommen, bei denen ganze Stras-
senziige oder ganze Ortschaften zusammen kontrolliert werden.

Jedenfalls ist beim Anlegen einer Kartothek ganz
genau zu iiberlegen, fiir welches System man sich
entscheidet. Einmal eingefithrt, muss das Ganze
reibungslos und ohne Schwierigkeiten jederzeit
spielen. Der Uebergang auf ein anderes System beim
Vorhandensein von Tausenden oder Zehntausenden
von Abonnenten verursacht riesige Arbeiten.

5. Hauptsichlichste Mingel

Das folgende Verzeichnis kann keinen Anspruch
auf Vollstindigkeit erheben, da die auftretenden
bzw. provozierten Mingel nicht iiberall in gleichem
Masse auftreten. Zum Beispiel ist in einer Ortschaft
mit ausgesprochener Industriebevilkerung der An-
teil von Schwarzinstallation und die Ausfithrung
kleinerer oder grosserer «Kunstschaltungen» und
dhnlicher Experimente grosser als in biuerlichen
Gegenden, wobei sich dann hier durch die Anwen-
dungsart der Elektrizitit wieder andere Fehler-
moglichkeiten in den Vordergrund schieben. Im
grossen und ganzen aber (immer wieder in mittel-
stark elektrifizierten Wohn- und Geschiftshiusern
und in Kleinbetrieben) diirften die meistens vor-
kommenden Mingel ungefihr die folgenden sein:

Ungeniigende Isolationswiderstinde,

Defekte Schalter, Steckdosen und Fassungen, niedrige Fas-
sungsringe,

Durchgescheuerte Apparateschniire.

Mit Stanniol, Draht usw. iiberbriickte Sicherungen.

Fliegende Leitungen.

Vorschriftswidrige Handlampen.

Vergehen gegen die Tarife (gehoren allerdings nicht zu einer
Kontrolle im Sinne der Vorschriften).

Moglichkeit der Berithrung spannungfiihrender Teile.

Zu stark abgesicherte Leitungen und Apparate, fehlende
Passringe.

Zu lange Verldngerungskabel,

Den Vorschriften nicht entsprechende Biigeleisenstinder.

Nicht oder falsch bezeichnete Sicherungselemente.

Unrichtig angeschlossene Schalter und Sicherungen (Phase
und Nulleiter, Ein- und Ausgang vertauscht).

Nur einpolig abschaltbare Stall- und Scheuneninstallationen.

Falsch eingestellte Motorschutzschalter.

Unsachgemiiss installierte Anschlussleitungen fiir Radio-Appa-
rate.

Diese Liste konnte erweitert werden; besonders
ist auch auf diejenigen Installationsfehler und Feh-
ler der Apparate-Aufstellung und -Verwendung zu
achten, die Brandgefahr bedeuten kénnen.

6. Behebung der Mangel

Nachdem der Abonnent den Kontrollbericht er-
halten hat, muss er die darin enthaltenen Mingel
beheben lassen. Die einschldgigen Vorschriften lau-
ten folgendermassen:

§ 307 der HIV

3. Die Kontrollorgane sind befugt, fiir die Beseitigung
der Mingel Fristen anzusetzen, die fiir Mingel, welche d:e
Personen- oder Feuersicherheit beeintrichtigen, moglichst kurz
zu bemessen sind.

4. Werden fehlerhafte Anlagen, die bei den Revisionen
infolge ihrer Gefihrlichkeit beanstandet werden, nicht innert
der angesetzten Frist instandgestellt, so sind die Energielie-
feranten berechtigt und bei Vorhandensein einer unmittel-
baren Gefahr verpflichtet, die Energielieferung einzustellen.

Eine Nachkontrolle nach Ablauf des Termins
wird durchgefiihrt in folgenden Fillen:

a) Wenn spannungfiihrende Teile beriihrbar sind.
b) Bei sachgefiihrlichen Installationsteilen.

¢) Bei schlechten Isolationswiderstiinden.

d) Bei Tarifvergehen.

Die Reaktion der Abonnenten bei Erhalt der
Kontrollberichte ist sehr verschiedenartig. Ein
Teil lédsst die geriigten Mingel sofort beheben. Eine
zweite Gruppe lisst den Kontrollbericht «bei Ge-
legenheits an den Installateur zur Richtigstellung
gehen. Die dritte Gruppe, die grosste, wird iiber-
haupt nicht beeindruckt. Es ist eigenartig, immer
und immer wieder feststellen zu miissen, wie nach-
ldssig viele Abonnenten in diesen Belangen sind.
Der Umstand, dass die Installation bisher trotz
mangelhaftem und oft liederlichem Zustand zu
keinen Stérungen und Unfillen Ursache gegeben
hat, dient diesen Leuten als Beweis dafiir, dass die
Anlage in Ordnung sei und demnach auch keiner
Ueberholung bediirfe. Meistens wird es zwar nach
einer sachlichen Erklirung zu einem Einsehen
kommen, und der Hinweis auf die gesetzlichen Be-
stimmungen wird den Anlagebesitzer zur Instand-
stellung bewegen. Man stelle sich aber vor, wohin
das fiithrt, wenn ein grosseres Ueberland-Werk oft-
mals Hunderte von Kontrollberichten auf einmal
in die entlegensten Gegenden verschickt. Wenn
hier nur bei jedem 4. oder 5. Abonnenten erst eine
miindliche Erklirung abgegeben werden muss, wird
man iiberhaupt zu keinem Ziele gelangen.

Diese Passivitit konnte ohne weitern Druck
durch folgende Mittel etwas behoben werden:

a) Durch Versand von Zirkularen an die Abonnenten vor
der Vornahme der Kontrolle. Diese miissten den Grund und
das Vorgehen enthalten, inklusive die bei Nichtbefolgung zu
gewirtigenden Konsequenzen.

b) Durch vermehrte Aufklirung in der Tages- und Fach-
presse. Obschon andere Probleme die Welt bewegen und
bewegen werden, diirfte hier einmal mit einer Kampagne
eingesetzt werden. Die Artikel brauchten die sich ergebenden
Konsequenzen nicht explicite zu enthalten.

Wohl enthalten die Kontrollberichtformulare die
Aufforderung, die Fehler innert bestimmter Frist
beheben zu lassen. Sie besagen auch, dass die Fol-
gen bei Nichtbehebung der Mingel vom Beziiger
zu tragen sind. Es wird ferner von vielen Werken
eine Riickmeldung verlangt, dass die Fehler be-
hoben sind. Aber allzuoft wird von diesen Ver-
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fiugungen gar keine Notiz genommen, nur darum,
weil es an der nétigen Aufklirung und damit an
der Einsicht fehlt. Der Abonnent stellt sich auf den
Standpunkt, seine Anlage geniige seinen Bediirf-
nissen und damit ist die Sache fiir ihn erledigt.
Schlussendlich wird aber durch die Folgen und
den unendlichen Papierkrieg doch das Werk
und damit die Elektrizititswirtschaft benachteiligt.
Man braucht sich bloss die schidigende Wirkung
des nachgerade stereotypen Satzes «Als Brand-
ursache wird Kurzschluss vermutets richtig vor
Augen zu halten. Jeder Mensch, wenigstens jeder
Laie, hat ganz einfach den Eindruck, Elektrizitit
sei etwas gefidhrliches, etwas geheimnisvolles. Sie
ist nicht gefdhrlich, aber man muss damit richtig
umzugehen wissen. Vor allem miissen die Instal-
lationen in Ordnung sein.

Das eingangs dieses Kapitels unter 4. erwihnte
Vorgehen der Einstellung der Energielieferung
sollte nach Mboglichkeit vermieden und nur in
dussersten Notfillen angewendet werden. Es ver-
drgert den damit Bestraften; es darf nie ausser Acht
gelassen werden, dass der Abonnent eben der Kunde
des Werkes ist. Die Einstellung der Energieliefe-
rung wiirde ohnehin von seinem Standpunkt aus
als reine Schikane bewertet.

7. Zusammenfassung

Es muss dafiir gesorgt werden, dass die Kon-
trolle von den Abonnenten nicht mehr als Belisti-

gung betrachtet wird, sondern als nétige und niitz-
liche Institution. Sie darf nicht Zweck, sie muss
Mittel sein. Dies kann in erster Linie dadurch ge-
schehen, dass die Installationen nicht ofters als
notig, dann aber so griindlich kontrolliert werden,
dass der Besitzer wirklich die Gewissheit haben
kann, dass seine Anlage einwandfrei ist. Die Kon-
trolle hat rasch und sicher, ohne grosse Umstinde
vor sich zu gehen, unter Hinweis darauf, dass die
prompte Behebung der festgestellten Mingel allein
im Interesse des Abonnenten verlangt wird. Das
Meldeverfahren soll glatt und ohne Hirten erledigt
werden, fiir den Kunden méglichst unauffillig.

Wenn mit allem Nachdruck dafiir gesorgt wird,
dass die verantwortungsfreudige und zuverlissige
Arbeit der Kontrollorgane ihr Ziel ohne die jetzi-
gen vielen Hindernisse erreicht, dann wird sich das
Resultat bestimmt durch vermehrte Anwendung
der Elektrizitit fiir die Werke giinstig auswirken.
Da aber die Werke die Triger des Kontrollwesens
sind, sollte nichts unversucht gelassen werden, um
dieses, wenn auch mit einer grossen Anstrengung,
auf eine héhere und letzte Stufe zu bringen, auf
diejenige des Verantwortungsbewusstseins jedes
einzelnen fiir seine eigene Anlage. Hier ist der
Punkt, an dem die Aufklirung einzusetzen hat.
Das Ideal kann aus menschlichen und logischen
Griinden nie erreicht werden, aber es coll als stetes
Ziel vor aller Augen sein.

Zur F rage der Kostentragung bei Flugsicherungsmassnahmen
an elektrischen Anlagen

Von Ed. Weber, Bern

Nichstens werden die eidg. Riite den Entwurf zu cinem |

Bundesgesetz iiber die Luftfahrt behandeln. Durch dieses
Gesetz soll auch die Frage der Kostentragung bei der Vor-
nahme von Flugsicherungsmassnahmen geregelt werden. Der
Entwurf sieht vor, dass die Kosten der Flugsicherungsmass-
nahmen an bestehenden elektrischen Anlagen vom Bunde
bzw. von den an der Luftfahrt Beteiligten getragen werden,
wihrend die Kosten der Anpassung new zu erstellender elel:-
trischer Anlagen von den Elektrizititswerken zu tragen sind.
Der Artikel behandelt verschiedene Fragen tatsichlicher und
rechilicher Natur, die mit dem Gesetzesentwurf in Zusam-
menhang siehen.

In einer redaktionellen Vorbemerkung wird der Stand-
punkt des VSE zum Gesetzesentwurf umschrieben.

Vorbemerkung der Redaktion

Mit der im folgenden Aufsatz wiedergegebenen

«Theorie des Polizeirechtsy und den daraus fiir
das Verhalinis zwischen elekirischen Anlagen und
dem Flugverkehr gezogenen Folgerungen kionnen
sich die Elektrizititswerke nicht vorbehalilos ein-
verstanden erkliren. Sie stiitzen sich dabei insbe-
sondere auch auf ein im Jahr 1939 von Prof. Dr.
W. Burckhardt erstattetes Rechtsgutachten. Mit Be-

friedigung darf denn auch festgestellt werden, dass |

der Gesetzgeber bei der Aufstellung des Entwurfes

347.81

Les chambres fédérales discuteront prechainement du
projet de loi sur la navigation aérienne. Cette loi réglera no-
tamment la question de la participation aux frais occasion-
nés par des mesures de sécurité de navigation aérienne. Le
projet prévoit que ces frais seront supportés par la Confé-
dération et les milieux intéressés @ la navigation aérienne,
dans le cas des installations existantes. Par contre, les frais
a faire pour adapter aux besoins de la sécurité de la navi-
gation aérienne les installations que construisent les centiales
sont exclusivement @ la charge du maitre de Uouvrage. M.
Weber aborde diverses questions de fait et de droit qui se
rapportent @ ce projet de loi.

Dans un avant-propos, la Rédaction expose le point de
rue de UUCS a propos de ce projet.

fiir ein Luftfahrtgesetz, wenigstens mit Bezug auf
bestehende Anlagen Dritier, sich weniger von
umstrittenen Theorien, als vielmehr von den Forde-
rungen der Billigkeit und des «richtigen Rechtes»
leiten lassen will. In bezug auf neue elektrische
Anlagen scheint das weniger der Fall zu sein. Der
Vorstand des VSE hat daher zum Gesetzesentwurf
itber die Luftfahrt dem zustindigen Departement
gegeniiber den Wunsch gedussert, dass Dritte fiir
die Anpassung ihrer dem allgemeinen Interesse
dienenden Neuanlagen an die Bediirfnisse der Sicher-



	Über Revisionen und Unterhalt elektrischer Hausinstallationen

